
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1993/9/28 14Os50/93
(14Os51/93 - 14Os58/93)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1993

Norm

StPO §149a Abs2

Rechtssatz

Unverzüglich bedeutet so rasch als möglich - Verstoß gegen die P6icht des Untersuchungsrichters, unverzüglich die

Genehmigung der Ratskammer einzuholen.

Entscheidungstexte

14 Os 50/93

Entscheidungstext OGH 28.09.1993 14 Os 50/93
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